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~I-= '1,65 der Beilagen zu den stenographisdlen Protokollen des Nationalrates 
",'T.T..,.,..., ., • , 
AU!. ueserzgeoungspenoae 

Republik Österreich 
DER BUNDESI\:ANZLER 2161t IA.B. 
Zl.16.293-I/4/75 

All den 

ZU !21f23/J. 
Präs. aft', .•. 2J . .JULL1975 

P~äsidenten des Nationalrates 
Herrn Anton BEl\TYA . 

Parlament 
1010 Wie n 

18.Juli 1975 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Hanna I-lAGERund 

Genossen haben am 4. Juli 1975 u.nter der Nr.2423/J an mich 
eine schriftliche Anfrag:e betreffe:CJ.d Familienberatung ge­

richtet 1 welche folgenden \vortlaut hat: 

"1. 1tlas sind die 'JlichtigstenMaßnah1'llen~ die im Bereich der 
Familienpolitik ~ soweit sie in den Kompetenzbereich 
des Bund.eskanzleramtes fallen - gesetzt worden? 

2. Wie hat sich insbesondere. die Erricht'U...'"lg von Familien­
beratu.ngsstellen bewährt? 

3. Wieviele solcher Institutionen bestehen derzeit und 
wieviele sollen in nächster Zukunft noch eingerichtet 
werden?n 

Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu beant-
worten. 

~ .. 1~.ra ~....:!.:..l 
In den Kompetenzbereich des Bundeskanzleramtes fallen 

die Koordinierung familienpolitischer Angelegenheiten sowie 
Angelegenheiten allgemeiner Familienpolitik. Zu den letzteren 

zählen unter anderem die Betreuung des Familienpolitischen 
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Beirates sov.'ie die PflEge ü:ternationaler Kontakte, z.B. 

zur Internationalen Union der Familienorganisationen und 

zur Europäischen Familienministerkonferenzim Rahmen des 

Europarates. Der vor kurze,11 dem Nationalrat zugeleitete 

Bericht der Bundesrecrierv.ncr über die Situation der Frau . ~ ~ 

in Österreich, der aufgrund der engen Zusarnrnenhängeauch 

als Diskussions- und Entscheidungsgrundlage in Fra.gen der 

Familienpoli tik di ene':! kam'l, lNurde unter der Federführung 

von Frau Staatssekretär Elfriede KARL erarbeitet. Die wichtig­

ste rni tiative stellt jedoch die Fördertmg der Fanlilien-

und Partnerberö.tung dar. Das diesbez"J.gliche Bur~desgesetz 

\iltlrde ::'lach längeren Vorarbei t2n am 23. Jänner 1974 vom Na­

tionalrat einstilTul1ig :<.rera.bschie9.et und trat mit 1.Jänner 

1974 in Kraft. Für die Ni tarbeiter in den BeratV.1'1gsstelle11 

werden jährlich In.f'ormationstagu.ngen veranstaltet, bei denen 

aktuelle Informationen und die Nöglichkeit geboten werden y 

die im Rahmen der Beratv.l1gst2itigkei t auftretenden Probleme 

zv. diskutieren. Infolge des starken Anwachsens der Zahl 

der :8eratu.ngsstellen und ih:r'er Hi tarbei ter mu.ßte di ese Ta-

gung 1975 erstmals regional geteilt durchgeführt werden. 

Der im Zuge der Strafrechtsdebatte einstirrüli~g vom National­

rat verabschiedeten Ehtschließung (Nr.961 der Beilagen) 

entsprechend, wurden a:uch Ini tiati ven zu.r stärkeren Au.fklä­

rung über Empfängnisverhütung und zur P:copagieT'ung der Fa­

milien- und Partnerberatungsstellen g·esetzt. In den Jahren 

1974 und 1975 wurden Informatio1'l.skampagnenmi t dem Ziel 

durchgeführt, die Beratungsstellen vorzustellen und gleich­

zeitig den Gedanken der Familienplanung und die Verantwor­

tung gegenüber einem korrunenden Kind mehr ins BevFußtsein 

der Öffentlichkeit zubringen. Im Rahmen dieser Kampagnen 

wurden auch konkrete Informationen über Empfängnisverhütung 

. (Broschüre "Damit ein Kind kein Zufall ist!!) und über die 

AnsprUche, die im Zusammenhang mit einem Kind.entstehen 

(Broschüre "Damit ein Kind mehr Freuciebringt u ), veröffent­

licht. 

I 
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In den Familien- und Fartnerberatungsstellen werden 
auf jeden Fall die BeratlLYlg zur Empfängnisregelung und die 
Beratung werdender Mütter in sozialen und wirtschaftlichen 
Problemen angeboten. Es bietet sich hier eine Höglichkeit, 

Schwangerschaftsabbrüchen mi t posi tiven 1"1aßnahmen entgegen­
zu'vtirken. Danebe:a iJ!ird in den meisten Beratungsstellen aber 
auch die Beratung in .Familienangelegenheiten rechtlicher 
und sozialer Natur so\'.'ie in Partnerschaftsproblemen ange-
boten, sodaß eine echte Lebenshilfe für die Bevölker-:.tng 
gegeben ersch~~int. Den oben angeführten Beratungsz\lrecken 
entsprechend, stehen in jeder Beratungsstelle Ärzte und 
Sozialarbeiter, in den meisten aber auch Juristen~"ld Psycho­
:Logen zur Verfügung. Aus den einlangenden Berichten ist 

, - ß - 'Th 'r'l P'" h eh' '}' :?u ersen.e:n; d,:L l'lach ULer·\\!J.n~ung 3.::_angllc.er uC.~!lerlg(el-

ten bei allen bereits bestehenden. Beratungsstellen, die 

Inanspruchnahme du!'ch die Bevölkerung zuninunt. Auch die 
Vielfal t der - meist sehr schwerv.riegenden - Probleme, die 
an die Berater· herang'etr<Jgen werden, wächst im zunehmenden 

. Ausmaß. Erfreulich ist auch die bei den Informationstagun­
gen feststellbare starke Verbündenheit der Hitarbeiter mit 
ihrer Aufgabe. Bei den Rechtsträgern (Lä.Ylder, Gemeinden, 
Institutionen im Bereich der kath.Kirche, Österreichische 
Kinderfreunde usw.) besteht nach wie vor Interesse, wei­
tere Beratungsstellen zu errichten, bzw. bereits bestehende 
so auszubauen, daß sie den Bestimmungen des Förderungsge­
setzes entsprechen. 

Bisher wurde für insgesamt 122 Familienberatungs­
stellen im gesamten" Bundesgebiet um Förderu.ng angesucht. 
75 Beratungsstellen werden bereits gefördert; für 37 ist 
das Förderungsverfahren im Gang; 10 sind vorerst nicht förde­
rungswürdig, weil sie die im genannten Gesetz normierte 
Mindestberatungszei t nicht anbieten kÖfl..nen. 

,': 
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Das Ziel, der Bevölkerung in jedem politischen Be-
zirk Österreichs mindestens eine F'arnilienberatungsstelle 
anzubieten, ist derzeit noch nicht in allenoBundesländern 

erreicht. So besteht z.B." in den Bundesländern Vorarlberg 

und Tirol erst je eine Beratungsstelle; in rrirel bestehen 
jedoch von verschiedenen Institutionen Bestrebungen, Be 

ratungsstellen zu errichten. Au.ch in den Bundesländern Burgen­
land und Oberösterreich konnte dieses Ziel noch nicht ganz 
erreicht werden, während es in den Bundesländern Kärnten, 

Niederösterreich , Salzburg und Steiermark ver'l.l;irklicht wer­
den konnte. 

\'lieviel Familienberatungsstellen über die obenange­
führte Zahl hinaus bestehen oder in Planung sind, ist dem 
Bundeskanzleramt nicht bekannt. 
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